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NEUNZEHNTER ABSCHNITT

DIEBSTAHL UND UNTERSCHLAGUNG 
Vorbera.: Vgl. §§ 28—31 StEG.

Diebstahl 
§ 242

(1) Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen 
in der Absicht wegnimmt, dieselbe sich rechtswidrig zu
zueignen, wird wegen Diebstahls mit Gefängnis bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

Schwerer Diebstahl 
§ 243

(1) Auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, 
wenn
1. aus einem zum Gottesdienste bestimmten Gebäude 

Gegenstände gestohlen werden, welche dem Gottes
dienste gewidmet sind;

2. aus einem Gebäude oder umschlossenen Raume mit
tels Einbruchs, Einsteigens oder Erbrechens von Be
hältnissen gestohlen wird;

3. der Diebstahl dadurch bewirkt wird, daß zur Er
öffnung eines Gebäudes oder der Zugänge eines um
schlossenen Raumes, oder zur Eröffnung der im 
Innern befindlichen Türen oder Behältnisse falsche 
Schlüssel oder andere zur ordnungsmäßigen Eröffnung 
nicht bestimmte Werkzeuge angewendet werden;

4. auf einem öffentlichen Wege, einer Straße, einem 
öffentlichen Platze, einer Wasserstraße oder einer
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